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RS Vwgh 1986/10/24 86/18/0090
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1986

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

VStG §53 Abs2;

VwGG §33 Abs1;

Rechtssatz

Wird ein Strafaufschub einmal und später, über neuerlichen Antrag, noch einmal mit Bescheid verweigert, wird nur der

zeitlich erste Bescheid mit Beschwerde bekämpft und wurde die Strafe auch nicht bis zur Erlassung des zeitlich zweiten

Bescheides vollzogen, so ist die Beschwerde gegen den zeitlichen ersten Bescheid als gegenstandslos zu erklären und

das Verfahren einzustellen.
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